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Sozialausschuss 09.03.2026 öffentlich Beschlussfassung
 
 

Änderung der Finanzierung der Schwangerenkonfliktberatungsstelle
des Vereins pro familia - Kreisverband Göppingen e.V. -

 
 
I. Beschlussantrag

 
Der Finanzierungsanteil des Landkreises für die staatlich anerkannte
Beratungsstelle für Schwangere des Vereins pro familia Göppingen wird,
vorbehaltlich der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2026 des Landkreises,
ab dem 01.01.2026 von bislang 95 % des nach Abzug des Landeszuschusses
verbleibenden ungedeckten Restaufwands auf einen Festbetragszuschuss in Höhe
von 15.000 € umgestellt. 
 
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung
 
1. Der Sozialausschuss hat am 21.12.1993 beschlossen, die

Schwangerenberatungsstelle in der Trägerschaft des Vereins pro familia
- Kreisverband Göppingen e.V. - ab 01.01.1994 mit einem Finanzierungsanteil
von 75 % des nach Abzug des Landeszuschusses sowie der übrigen Einnahmen
verbleibenden ungedeckten Restaufwands im Rahmen des
zustimmungspflichtigen Haushaltsplans zu fördern. 
Der Finanzierungsanteil wurde ab 01.01.2017 auf 95 % erhöht (SozA 2016/103
vom 28.06.2016). Die Landkreisverwaltung fördert die Schwangerschafts-
konfliktberatungsstelle mit dem Ziel, dass bei Schwangeren durch eine
wohnortnahe psychosoziale persönliche Beratung und Vermittlung von
erforderlichen Hilfen die Schwangerschaftskonflikte vermieden und/oder
bewältigt werden.
 

2. Aufgrund der strukturellen Deckungslücke im Kreishaushalt wurden von der
Verwaltung verschiedene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung geprüft. Die
empfohlenen Konsolidierungsmaßnahmen im Sozialdezernat sahen eine
Streichung des Zuschusses vor. Der Träger schlug eine Anpassung der
Förderung auf einen Festbetragszuschuss in Höhe 15.000 € vor.
 
In der öffentlichen Sitzung des Kreistages am 12.12.2025 wurde ein Zuschuss in 
Höhe von 15.000,- € als Festbetrag beschlossen und im Haushaltsplan 
entsprechend berücksichtigt
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III. Handlungsalternative
 
Gem. §§ 4, 5 und 8 Schwangerschaftskonfliktgesetz handelt es sich dabei um eine
freiwillige Leistung. Die Aufgabe wird von einem spezialisierten Freien Träger
wahrgenommen.
 
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten
 
Im Haushaltsplan 2026 sind 15.000 € im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 - 
43180010 veranschlagt.
 

 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

 
 
 Zukunfts- und Verwaltungsleitbild

Übereinstimmung/Konflikt
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung

1 2 3 4 5

 Zukunft des sozialen Zusammenlebens      
 Zukunft der Jugend      
 Zukunft der Familien      
 Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung      
       
      
 Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      
       

 
 

 
gez.
Markus Möller
Landrat




